
PNE WIND AG
Hauptversammlung 2018





PNE WIND AG

Cuxhaven

- WKN A0JBPG - / - ISIN DE 000 A0J BPG 2 -

- WKN A2G8X1 - / - ISIN DE 000 A2G 8X1 5 -

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 6. Juni 2018 um 10:00 Uhr

im Veranstaltungszentrum Cuxhaven,

Kugelbake-Halle,

Cuxhaven-Döse, Strandstraße 80,

stattfindenden Hauptversammlung ein.
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TAGESORDNUNG

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses

der PNE WIND AG zum 31. Dezember 2017, des

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezem-

ber 2017, des zusammengefassten Lageberichts

für die PNE WIND AG und den Konzern sowie

des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2017 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten

Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der

Jahresabschluss ist damit nach § 172 Abs. 1 AktG

festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Haupt-

versammlung bedarf es daher nicht. 
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2.      Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im fest-

gestellten Jahresabschluss der PNE WIND AG ausge-

wiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017

in Höhe von € 130.896.618,23 wie folgt zu verwen-

den: 

Ausschüttung einer Dividende

von € 0,04 je dividenden-

berechtigter Stückaktie; 

dies sind bei 76.556.026 

dividendenberechtigten 

Stückaktien   €    3.062.241,04

Vortrag auf neue Rechnung        € 127.834.377,19

Bilanzgewinn                            € 130.896.618,23

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinn -

ausschüttung und den Gewinnvortrag ist die Anzahl

der zur Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von

Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene 

Geschäftsjahr dividendenberechtigten Stückaktien
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(76.556.026) berücksichtigt. Sollte sich die Anzahl

der für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenbe-

rechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung

verändern, wird in der Hauptversammlung ein ent-

sprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Ab-

stimmung gestellt, der unverändert eine Dividende

von € 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie

sowie einen entsprechend angepassten Gewinn v or -

trag vorsieht. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit dem 

1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch

auf die Dividende am dritten auf den Hauptversamm-

lungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt

am 11. Juni 2018, fällig und wird dann ausgezahlt.

3.      Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-

glieder des Vorstands für das Geschäfts -

jahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 

Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des

Vorstands

a) Markus Lesser 

b) Jörg Klowat

c) Kurt Stürken

für den Zeitraum im Geschäftsjahr 2017 jeweils Ent-

lastung zu erteilen.
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Es ist beabsichtigt, über die Entlastung der einzelnen

Mitglieder des Vorstands gesondert abzustimmen

(Einzelentlastung).

4.      Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-

glieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts -

jahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 

Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des

Aufsichtsrats

a) Per Hornung Pedersen

b) Dr. Isabella Niklas 

c) Andreas Rohardt

d) Marcel Egger 

(amtierend ab der Hauptversammlung 2017)

e) Dr. Jens Kruse 

(amtierend ab der Hauptversammlung 2017)

f) Florian Schuhbauer 

(amtierend ab der Hauptversammlung 2017)

g) Alexis Fries (amtierend bis zum Ablauf 

der Hauptversammlung 2017)

h) Christoph Gross (amtierend bis zum Ablauf 

der Hauptversammlung 2017)

i) Wilken Freiherr von Hodenberg (amtierend bis

zum Ablauf der Hauptversammlung 2017)

für den Zeitraum ihrer jeweiligen Amtszeit im Ge-

schäftsjahr 2017 jeweils Entlastung zu erteilen.
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Es ist beabsichtigt, über die Entlastung der einzelnen

Mitglieder des Aufsichtsrats gesondert abzustimmen

(Einzelentlastung).

5.      Wahl des Abschlussprüfers und Konzernab-

schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschus-

ses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Ab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 und zum

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018

zu wählen.

6.      Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht

von unterjährigen Abschlüssen und Berichten

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschus-

ses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum 

Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht 

von unterjährigen (verkürzten) Abschlüssen und 

Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 2018

und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2019 

zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Emp-

fehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch

Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten
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beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6

der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

7.      Beschlussfassung über die Änderung der Firma

der Gesellschaft und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlie-

ßen:

a) Die Firma der Gesellschaft wird in "PNE AG" ge-

ändert.

b) § 1 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu ge-

fasst:

"1.  Die Gesellschaft führt die Firma

PNE AG."
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Weitere Informationen zur Einberufung

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt

der Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 

EUR 76.556.026,00 ist zum Zeitpunkt der Einberufung 

eingeteilt in 76.556.026 auf den Namen lautende teil-

nahme- und stimmberechtigte Stückaktien, die jeweils eine

Stimme gewähren. Aus eigenen Aktien steht der Ge -

sellschaft kein Stimmrecht zu. Die Gesellschaft hält zum

Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Haupt-

versammlung im Bundesanzeiger keine eigenen Aktien. 

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-

übung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berech-

tigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister

der Gesellschaft eingetragen sind und sich so rechtzeitig bei

der Gesellschaft angemeldet haben, dass ihre Anmeldung

spätestens bis zum Mittwoch, den 30. Mai 2018 (24:00 Uhr

MESZ), bei der Gesellschaft unter der angegebenen Adresse

eingegangen ist.
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Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können

sich schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) unter folgen-

der Adresse anmelden:

PNE WIND AG

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10

80637 München 

Deutschland

Telefax-Nummer: +49 (0)89 / 210 27 288

Die Anmeldung kann bis zum Ablauf der vorgenannten 

Frist der Gesellschaft auch per E Mail an 

namensaktien@linkmarketservices.de 

oder elektronisch mittels Nutzung des internetgestützten

Systems auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.pnewind.com im Bereich "Investor Relations",

dort unter "Hauptversammlung 2018" übermittelt werden.

Für die Anmeldung mittels Nutzung des internetgestützten

Systems ist ein individueller Zugangscode erforderlich, den

die Aktionäre zusammen mit den Anmeldeunterlagen er-

halten. Das internetgestützte System steht den Aktionären

neben der Anmeldung auch für die Vollmachts- und 

Weisungserteilung an die weisungsgebundenen Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft zur Verfügung. Nähere 

Informationen finden sich ebenfalls in den zugesandten 

Anmeldeunterlagen sowie auf der genannten Internetseite.
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Aktionäre sind auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin

berechtigt, über ihre Aktien zu verfügen. Maßgeblich für

das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister

eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Die-

ser wird dem Bestand am Ende des Anmeldeschlusstags

entsprechen, da Aufträge zur Umschreibung des Aktienre-

gisters in der Zeit vom 31. Mai 2018, 00:00 Uhr (MESZ), bis

zum 6. Juni 2018 einschließlich erst mit Wirkung nach dem

Tag der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt

werden. Der 31. Mai 2018, 00:00 Uhr (MESZ), ist damit der

technisch maßgebliche Bestandsstichtag für die Ausübung

des Stimmrechts am Tag der Hauptversammlung (soge-

nannter Technical Record Date).

Vollmachten/Stimmrechtsvertretung

a)   Bevollmächtigung eines Dritten

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptver-

sammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B.

durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereini-

gung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben 

lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmel-

dung nach oben stehenden Bedingungen notwendig.

Ein Vollmachtsformular erhalten die Aktionäre zusam-

men mit den Anmeldeunterlagen sowie mit der Ein-

trittskarte.
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Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsver-

einigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 und 10

AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, bedür-

fen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht und

ihr Widerruf können entweder gegenüber der Gesell-

schaft oder gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt

werden; im letzteren Fall bedarf es zusätzlich eines

Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-

sellschaft. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am

Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtig-

ten vorgewiesen werden oder auch vorab an die Ge-

sellschaft per Post, per Telefax oder elektronisch per

E-Mail an folgende Adresse übersandt werden:

PNE WIND AG

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10

80637 München 

Deutschland

Telefax-Nummer: +49 (0)89 / 210 27 288

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

Auf diesem Weg kann neben der Vollmacht auch ihr

Widerruf gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Im Falle einer Bevollmächtigung von Kreditinstituten,

Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten
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Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten,

die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen

sind.

b) Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der

Gesellschaft

Außerdem bieten wir unseren Aktionären an, die von

der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen

Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in 

diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung nach oben

stehenden Bedingungen notwendig. Die Bevollmächti-

gung der Stimmrechtsvertreter kann in Textform er -

folgen und muss in jedem Falle Weisungen für die

Ausübung des Stimmrechts enthalten. Ohne die Ertei-

lung von Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die von

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Zur Ertei-

lung der Vollmacht und der Weisungen an die von der

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können

die Aktionäre das mit den Anmeldeunterlagen verbun-

dene Formular verwenden.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts -

ver treter nehmen keine Weisungen zur Stellung von

Anträgen zur Tagesordnung oder zur Ausübung des

Rede- und Fragerechts an.

Vollmachten an weisungsgebundene Stimmrechtsver-

treter können der Gesellschaft vor der Hauptversamm-
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lung unter der oben unter Buchst. a) genannten

Adresse für den Nachweis der Bevollmächtigung und

die Erteilung bzw. den Widerruf der Vollmacht übermit-

telt werden. In diesem Fall muss die Vollmacht aus 

organisatorischen Gründen bis Dienstag, 5. Juni 2018

(18:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft eingehen.

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, die von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch noch

während der laufenden Hauptversammlung zu bevoll-

mächtigen. Gleiches gilt für einen möglichen Widerruf

der Vollmacht. Auch dieser muss der Gesellschaft aus

organisatorischen Gründen bis zu dem vorstehend 

genannten Zeitpunkt übermittelt werden oder durch

persönliche Vorlage in Textform am Tag der Hauptver-

sammlung vor Ort erfolgen.

Für die Bevollmächtigung der weisungsgebundenen

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bietet die Ge -

sellschaft auf ihrer Internetseite zudem ein internet -

gestütztes System zur elektronischen Erteilung von

Vollmachten und Weisungen unter folgender Adresse

an:

http://www.pnewind.com

im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptver-

sammlung 2018".

Das internetgestützte System steht für die Erteilung von

Vollmachten an weisungsgebundene Stimmrechtsver-

treter, deren Widerruf oder die Änderung von Weisun-
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gen bis Dienstag, 5. Juni 2018 (18:00 Uhr MESZ) zur

Verfügung.

c)  Allgemeine Hinweise

Weitere Einzelheiten und Hinweise zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und 

Weisungserteilung ergeben sich aus dem Anmelde -

bogen und den diesem beigefügten Hinweisen, die 

den Aktionären übersandt werden. Entsprechende 

Informationen finden sich auch auf der Internetseite der

Gesellschaft unter http://www.pnewind.com im Bereich

"Investor Relations", dort unter "Hauptversammlung

2018". 

Die Gesellschaft bittet ihre Aktionäre, zur Erleichterung

der Abwicklung die zur Verfügung gestellten Formulare

für die Vollmachtserteilung zu nutzen. Es wird jedoch

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Vollmacht

bei Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Form und

der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen auch auf

anderem Wege wirksam erteilt werden kann. Eine Voll-

macht kann auch noch nach der Anmeldung, auch

nach Ablauf der vorstehend erläuterten Anmeldefrist,

und während des Verlaufs der Hauptversammlung er-

teilt oder unter Einhaltung der erforderlichen Form je-

derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
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Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zu-

rückweisen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung

teilnehmen möchten, können ihre Stimmen durch Briefwahl

in Textform oder elektronisch über das internetgestützte

System abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege

der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 

die rechtzeitig angemeldet sind. Für die Briefwahl in Text-

form steht den Aktionären das in den Anmeldeunterlagen

enthaltene Formular zur Verfügung. In Textform abgege-

bene Briefwahlstimmen müssen bis Dienstag, 5. Juni 2018

(18:00 Uhr MESZ) bei der nachstehenden Adresse einge-

gangen sein:

PNE WIND AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Telefax-Nummer: +49 (0)89 210 27 288

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de
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Die Gesellschaft bietet darüber hinaus auf ihrer Internetseite

ein internetgestütztes System für die Briefwahl unter fol-

gender Adresse an:

http://www.pnewind.com

im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptver-

sammlung 2018".

Das internetgestützte System steht den Aktionären für die

Abgabe von Briefwahlstimmen, deren Änderung oder Wi-

derruf bis Dienstag, 5. Juni 2018 (18:00 Uhr MESZ) zur Ver-

fügung. Die Einzelheiten zur Briefwahl ergeben sich aus

dem Anmeldebogen und den diesem beigefügten Hinwei-

sen, die den Aktionären übersandt werden. Entsprechende

Informationen sind auch im Internet unter: 

http://www.pnewind.com

im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptver-

sammlung 2018" einsehbar. 

Die Briefwahl schließt die Teilnahme an der Hauptversamm-

lung nicht aus.
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Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1,

§ 127, § 131 Abs. 1 AktG

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122

Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag

am Grundkapital von € 500.000,00 (das entspricht

500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss

schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und der Ge-

sellschaft bis Sonntag, 6. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ) unter

der nachfolgend genannten Adresse zugehen:

PNE WIND AG

- Vorstand -

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Das Ergänzungsverlangen wird nur berücksichtigt, wenn 

die Antragssteller nachweisen, dass sie seit mindestens 

90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber

des o.g. Mindestaktienbesitzes sind und dass sie den Min-

destbesitz bis einschließlich zur Entscheidung des Vorstands

über das Ergänzungsverlangen gehalten haben. Der Nach-

weis kann durch Eintragung im Aktienregister geführt 

werden. § 121 Abs. 7 AktG ist auf die Fristberechnung ent-

sprechend anzuwenden. Bei der Berechnung der Mindest-

besitzdauer ist § 70 AktG zu beachten.
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Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung 

werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung be-

kannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des

Verlangens in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt

gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Wenn ein Aktionär Gegenanträge gegen einen Vorschlag

von Vorstand oder Aufsichtsrat stellen oder Wahlvorschläge

unterbreiten möchte, sind diese ausschließlich an folgende

Adresse zu richten:

PNE WIND AG

- Hauptversammlung -

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Telefax-Nummer: +49 (0) 47 21 718 373

E-Mail: info@pnewind.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge

werden nicht berücksichtigt.

Die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätes-

tens bis zum Dienstag, 22. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ),

unter der genannten Adresse eingegangenen und zu -

gänglich zu machenden Gegenanträge und Wahlvor -

schläge von Aktionären werden wir im Internet unter

http://www.pnewind.com im Bereich "Investor Relations",
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dort unter "Hauptversammlung 2018" veröffentlichen.

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden eben-

falls unter der genannten Internetadresse einsehbar sein.

Gegenanträge ohne Begründung müssen nicht zugänglich

gemacht werden. Ein Gegenantrag braucht ferner dann

nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Aus-

schlusstatbestände des § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG vorliegt.

Die Begründung braucht auch dann nicht zugänglich 

gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000

Zeichen beträgt.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen

nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur

zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten

Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und

im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu

deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden

Aufsichtsräten enthalten. Nach § 127 Abs. 1 AktG in Ver-

bindung mit § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei

deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite

zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten 

die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglich-

machen von Anträgen entsprechend.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-

sammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den ver-

schiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige

Übermittelung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unbe-

rührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge oder

Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht
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übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Be-

achtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 

Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-

schaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Be-

ziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die

Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss ein-

bezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachge-

mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung

erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht be-

steht.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktio-

näre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1

AktG finden sich im Internet unter der Internetadresse

http://www.pnewind.com im Bereich "Investor Relations",

dort unter "Hauptversammlung 2018".
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Informationen und Unterlagen zur Hauptversamm-

lung

Die zu den Tagesordnungspunkten zugänglich zu machen-

den Unterlagen sind den Aktionären seit dem Zeitpunkt der

Einberufung der Hauptversammlung im Internet über die

Internetseite http://www.pnewind.com im Bereich "Investor

Relations", dort unter "Hauptversammlung 2018" zugäng-

lich. Ebenfalls dort zugänglich sind seit dem Zeitpunkt der

Einberufung der Hauptversammlung der Jahresabschluss,

der Konzernabschluss und der zusammengefasste Lagebe-

richt für die PNE WIND AG und den Konzern (einschließlich

des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben

nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB) sowie der Be-

richt des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017. Außer-

dem werden diese Unterlagen in der Hauptversammlung

zur Einsichtnahme zugänglich gemacht. 

Die Informationen und Unterlagen nach § 124 a AktG, ins-

besondere zur Teilnahme an der Hauptversammlung und

zur Vollmachts- und Weisungserteilung, sind ebenfalls seit

der Einberufung der Hauptversammlung über die Internet-

seite der Gesellschaft 

http://www.pnewind.com

im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptver-

sammlung 2018" zugänglich.
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Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptver-

sammlung ebenfalls unter dieser Internetadresse im Bereich

"Investor Relations", dort unter "Hauptversammlung

2018" bekannt gegeben.

Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden

Datenschutzgesetze personenbezogene Daten, um den Ak-

tionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die

Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung

zu ermöglichen. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die

verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbei-

tung ist - ab dem 25. Mai 2018 - Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c

DSGVO.

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung be-

auftragt die Gesellschaft verschiedene Dienstleister. Diese

erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezoge-

nen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten

Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister verarbeiten

diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen

der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktio-

närsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversamm-

lung zur Verfügung gestellt.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der ge-

setzlichen Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht.

Jede Person, deren Daten betroffen sind, hat unter den ge-
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setzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-,

Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und 

Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personen-

bezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung

nach Kap. III DSGVO. Diese Rechte können gegenüber der

Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse

info@pnewind.com

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht

werden:

PNE WIND AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Telefax-Nummer: +49 (0) 47 21 718 373

Zudem besteht nach näherer Maßgabe von Art. 77 DSGVO

ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehör-

den.

Cuxhaven, im April 2018

PNE WIND AG

Der Vorstand

PNE WIND AG  II  25



26 II PNE WIND AG



PNE WIND AG  II  27



PNE WIND AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: + 49 (0)47 21 718 06

Telefax: + 49 (0)47 21 718 444

E-Mail: info@pnewind.com

www.pnewind.com


